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Text 

Anwendbarkeit der Bestimmungen anderer Bundesgesetze 

§ 76. (1) Verweise in diesem Gesetz auf andere Bundesgesetze und Verordnungen sind - soweit nicht 
ausdrücklich anderes bestimmt ist - als Verweis auf die jeweils geltende Fassung zu verstehen. 

(2) Verweise in diesem Gesetz auf Rechtsvorschriften, die auf Grund des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum übernommen wurden, sind - soweit nicht ausdrücklich anders bestimmt ist - als 
Verweis auf die für Österreich jeweils geltende Fassung zu verstehen. 


